
ÄA V 02-25 Privatsphäre schützen - gegen unverhältnismäßige Polizeibefugnisse!

Antragsteller*in: Dirk Adams
Status: Zurückgezogen

Änderungsantrag zu V 02

Von Zeile 24 bis 29:
(sogenanntes "racial profiling"), da ohne die Notwendigkeit eines Verdachts (unter)bewusste
Diskriminierung mehr Spielraum erhält. Auch stigmatisieren Gefahrenzonen die betroffenen Straßen
und Plätze und deren Anwohner*innen und belegen alle Personen mit einem Generalverdacht, die sich
innerhalb der Gefahrenzone befinden.Gefahrenzonen stigmatisieren auch Menschen! Denn die in den
betroffenen Straßen und Plätzen lebenden Anwohner*innen und alle sich dort aufhaltenden Personen
werden mit einem Generalverdacht belegt.

Die Verhältnismäßigkeit einer Gefahrenzone lässt sich neben den genannten 
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